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Fachleute aus den eigenen Reihen
Motor-Nützel ehrt leistungsstarke Auszubildende 2021

BAYREUTH. Motor-Nützel zeichnete Azubis aus verschiedenen Bereichen mit erreichtem Notenschnitt in der Gesellen-Abschlussprüfung von  
mindestens 2,5 und einem Berufsschulabschluss mit mindestens 1,8 aus. Fünf Kfz-Mechatroniker, zwei Kfz-Mechatronikerinnen, zwei Automobilkauf-
leute und ein Fachinformatiker Systemintegration wurden mit einem Einkaufsgutschein belohnt.  Personalleiterin Simone Krüger lobte das Engage-
ment und betonte, dass dem  eigenen Nachwuchs leistungs- und fachgerechte Arbeitsplätze angeboten werden konnten.
Unser Bild zeigt die ausgezeichneten Azubis mit Mitarbeitern der Personalabteilung.                                             Foto:  red

Constance Friedlein
Rechtsanwältin und Fachanwältin 
für Arbeitsrecht und Insolvenzrecht 

Anhebung des Mindestlohnes 
auf 12,00 Euro brutto pro Stunde 
auf den Weg bringen zu wollen. 
Ob und wann dies geschieht, 
bleibt jedoch abzuwarten.

Was bedeutet der Mindestlohn?
Mit dem zum 1. Januar 2015 durch 
das sog. Mindestlohngesetz (Mi-
LoG) eingeführten allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohn wur-
de eine Mindestlohngrenze als 
Lohnuntergrenze eingeführt, die 
nicht unterschritten werden darf. 
Bei Einführung im Jahre 2015 be-
trug diese noch 8,50 Euro brutto.

Der Mindestlohn ist bezogen 
auf eine Zeitstunde, das heißt er 
vergütet eine Stunde der Arbeits-
leistung eines Mitarbeiters. Bei 
einem nicht auf Stunden bezoge-
nen Vergütungsanspruch – etwa 
einem Bruttomonatslohn – ist die 
vereinbarte Bruttomonatsvergü-
tung, einschließlich aller berück-
sichtigungsfähigen Vergütungs-
bestandteile, auf die individuelle 
regelmäßige monatliche Arbeits-
zeit des betroffenen Arbeitneh-

Ihr Recht am Sonntag
Der neue Mindestlohn ab 1. Januar 2022 

mers umzurechnen. Dieser fikti-
ve Bruttostundensatz muss den 
gesetzlichen Mindestlohnsatz 
pro Stunde erreichen oder über-
schreiten.

Was gehört zum Mindestlohn? 
Schwierigkeiten gibt es in der 
Praxis hinsichtlich der Zuordnung 
zum Mindestlohn bei Zahlungen 
des Arbeitgebers als gesonder-
te Zulagen und Zuschläge oder 
Einmalzahlungen. Grundsätzlich 
sind zunächst alle im Austausch-
verhältnis zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer stehenden 
Geldleistungen geeignet, den 
Mindestlohnanspruch des Ar-
beitnehmers zu erfüllen. Es fehlt 
nur dann eine solche Erfüllungs-
wirkung, wenn der Arbeitgeber 
ohne Rücksicht auf eine tatsäch-
liche Arbeitsleistung Zahlungen 
tätigt.

Beispiele für berücksich- 
tigungsfähige Zulagen und  
Zuschläge:
• Zulagen und Zuschläge, mit  

Mit Beginn des Jahres 2022 
haben Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Deutschland 
Anspruch auf einen gesetzlichen 
Mindestlohn in Höhe von 9,82 
Euro brutto je Stunde. Zum 1. Juli 
2022 erfolgt eine weitere Erhö-
rung auf dann bereits 10,45 Euro 
brutto.
Die neue Bundesregierung aus 
SPD, den Grünen und der FDP 
hat in ihrem Koalitionsvertrag 
angekündigt, eine einmalige  
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denen lediglich die regelmäßige 
und dauerhaft vertraglich ge-
schuldete Arbeitsleistung ver-
gütet wird (z. B. Bauzulage für 
alle auf einer Baustelle beschäf-
tigten Arbeitnehmer)
• Zulagen die in Ergänzung be-
sonderer Entlohnungsmodelle 
wie z. B. Stücklohn bezahlt wer-
den, um im Ergebnis einen Stun-
denlohn zumindest in Höhe des 
jeweils geltenden allgemeinen 
Mindestlohnes zu erzielen
• Einmalzahlungen (z. B. Weih-
nachts-/Urlaubsgeld) sind 
anrechnungsfähig nur für den 
Fälligkeitszeitraum, in dem die-
se gegebenenfalls auch anteilig 
gezahlt werden und auch nur 
unter der weiteren Vorausset-
zung, dass der Arbeitnehmer sie 
tatsächlich und unwiderruflich 
ausbezahlt erhält.

Beispiele für Zulagen und Zu-
schlägen, die im Rahmen des 
Mindestlohngesetzes nicht be-
rücksichtigt werden:
• Zuschläge für Nachtarbeit
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• Beiträge zur betrieblichen  
Altersversorgung und sonstige 
vermögenswirksame Leistungen
• Aufwandsentschädigungen  
z. B. zur Durchführung von  
Reisen, Spesen.

Im Übrigen sind Vereinbarungen, 
die den Anspruch auf Mindest-
lohn unterschreiten oder seine 
Geltendmachung beschränken 
oder ausschließen, unwirksam. 
Die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer kann auf den ent-
standenen Anspruch auch nur 
durch gerichtlichen Vergleich 
verzichten. 

Im Übrigen ist ein Verzicht 
ausgeschlossen, ebenso die Ver-
wirkung des Anspruchs (vgl. § 3 
MiLoG).

Wer bekommt den Mindest-
lohn?
Der Mindestlohn steht allen  
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern sowie teilweise Prakti-
kanten zu (vgl. § 22 MiLoG). Aus-
genommen sind Auszubildende 

und ehrenamtlich tätige Perso-
nen.
Sollten Sie Fragestellungen 
zur Höhe und Wirksamkeit des 
Mindestlohns haben, lassen Sie 
sich von einem Fachanwalt für  
Arbeitsrecht beraten.

Datenbasis für den Landkreis
Zensus 2022 liefert verlässliche Zahlen

zur Befragung an.
Vor Ort soll das kurze Inter-

view papierschonend mit mo-
bilem Endgerät durchgeführt 
werden. Die zu erhebenden 
Merkmale sind soziodemogra-
fisch und umfassen Angaben zur 
Person und zur Haushaltssituati-
on. In einer kleinen Unterstichpro-

be befassen sich die Erhebungs-
beauftragten außerdem mit den 
Themen Bildung, Beschäftigung 
und Beruf.  

Die Erhebungsphase dau-
ert insgesamt drei Monate, pro 
Befragung sind fünf bis 15 Minu-
ten geplant. In den beiden Erhe-
bungsstellen des Landkreises 
werden dabei fünf Vollzeitkräfte 
zur Verfügung stehen, die sich 
ganz allgemein um die Koordina-
tion des Zensus 2022 kümmern. 
Zudem sind 210 Erhebungsbe-
auftragte im Einsatz, welche die 
Interviews durchführen werden.  

„In unserem Landkreis beru-
hen viele Entscheidungen auf Be-
völkerungs- und Wohnungszah-

BAYREUTH. Im Landkreis  
Bayreuth laufen die Vorbereit- 
ungen für Deutschlands größte 
statistische Erhebung auf Hoch-
touren. In Pegnitz und Bad 
Berneck werden zwei von insge-
samt 94 bayerischen Erhebungs-
stellen eingerichtet, von welchen 
aus der Zensus koordiniert wer-
den soll.

Laut Landesamt für Statistik 
sind im Landkreis Bayreuth bis zu 
28.000 Befragungen von Bürge-
rinnen und Bürgern vorzunehmen 
– das entspricht etwa 27 Prozent 
der Bevölkerung des Landkrei-
ses. 

Mit dem Zensus 2022 ermit-
teln die Verantwortlichen, wie die 
Bürgerinnen und Bürger im Land-
kreis Bayreuth leben, wohnen und 
arbeiten. Die Erhebungsbeauf- 
tragten nehmen ab Mai 2022 per-
sönlich mit den stichprobenartig 
gezogenen Haushalten Kontakt 
auf und kündigen sich per Brief 

Weitere Informationen:
Bewerberformulare für Interessenten:
www.landkreis-bayreuth.de/der-landkreis/zensus-2022
der 0921/728-699 2 - zensus@lra-bt.bayern.de
Ansprechpartner: Alexander Roßbach

Der Zensus 2022 liefert Bevölke-
rungs- und Wohnungszahlen für 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Wissenschaft und die  
Allgemeinheit.                 Foto: Pixabay

len. Mit dem Zensus verschaffen 
wir uns vernünftige Basiszahlen 
für zukünftige Planungen“, sagt 
Landrat Florian Wiedemann, der 
Bürgerinnen und Bürger um ihre 
Mithilfe beim Zensus 2022 bittet: 
„Unterstützen Sie bitte die Er-
hebungsbeauftragten bei Ihrer 
Arbeit und geben Sie Auskunft. 
Sie können sich darauf verlas-
sen, dass Ihre Daten vertraulich 
behandelt werden und für uns 
im Zuge des Zensus einen rein  
statistischen Wert haben.“ 

Interessenten für die ehren-
amtliche Interviewertätigkeit 
beim Zensus werden von Aufseß 
bis Speichersdorf, über Betzen-
stein bis Gefrees gesucht.            red


